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Präsidentin des Nationalrates 
Mag. Barbara PRAMMER 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 27. Mai 2014 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0164-IM/a/2014 
 
 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1254/J betreffend 

„Rechnungshofbericht zur Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs- und Orientie-

rungsphase“, welche die Abgeordneten MMMag. Dr. Axel Kassegger, Kolleginnen und 

Kollegen am 31. März 2014 an mich richteten, stelle ich fest: 

 

 

Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

 

Bei dem aktuell zur Begutachtung ausgesendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 erlassen und das 

Universitätsgesetz 2002, das Fachhochschul-Studiengesetz, das Hochschul-Qualitäts-

sicherungsgesetz und das Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems 

geändert werden, wurde eine angemessene Begutachtungsfrist eingeräumt. 

 

Sämtliche zu einem Gesetzesentwurf im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens ein-

gegangenen Stellungnahmen werden auf der Homepage des österreichischen Parla-

ments für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Änderungen gegenüber dem Be-

gutachtungsentwurf werden im jeweils zuständigen Ressort durchgeführt und doku-

mentiert. Die im Rahmen der parlamentarischen Behandlung im zuständigen Aus-

schuss diskutierten Änderungen sind dem jeweiligen Ausschussbericht zu entnehmen. 
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Antwort zu Punkt 3 der Anfrage: 

 

Auch jene Zugangsregelungen, die das Rektorat als Verordnung erlässt, basieren auf 

einer Verordnungsermächtigung im Universitätsgesetz 2002 - UG (§ 124b Abs. 1 und 

6, § 14h Abs. 4, § 63 Abs. 1 Z 4, 5 und 5a, etc.). Somit handelt es sich auch bei die-

sen Zugangsregelungen um normativ vorgegebene Regelungen. 

 

 

Antwort zu Punkt 4 der Anfrage: 

 

Die vom Rechnungshof geforderten gesetzlichen Klarstellungen erfolgten durch die 

Änderung des Universitätsgesetzes durch BGBl. I Nr. 52/2013 – siehe § 143 Abs. 31 

Universitätsgesetz 2002 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2013. 

 

 

Antwort zu den Punkten 5 und 8 bis 10 der Anfrage: 

 

Gemäß § 143 Abs. 31 UG sind bis Ende Dezember 2015 die Auswirkungen der Stu-

dieneingangs- und Orientierungsphase in Zusammenarbeit mit den Universitäten zu 

evaluieren und ein Bericht über das Ergebnis ist dem Nationalrat vorzulegen. Das Eva-

luierungsverfahren ist derzeit unter Federführung des Bundesministeriums für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft unter Einbindung der Universitäten in Vorbereitung 

und wird zur Klärung der aufgeworfenen Fragen beitragen können.  

 

Vor dem Hintergrund der Intention der Gesetzesnovellierung 2011 und auf Basis vor-

liegender universitärer Berichte sowie der Analysen und Empfehlungen des angespro-

chenen Rechnungshofberichts werden derzeit mit der Universitätenkonferenz evaluie-

rungsleitende Fragestellungen erarbeitet. Die Konzeption der Evaluierung und die Eva-

luierung selbst werden durch ein unabhängiges Forschungsinstitut unter Einbeziehung 

aller maßgeblichen Akteure erfolgen. Nach Vorliegen der Evaluierungsergebnisse so-

wie der im Rahmen der Evaluierung formulierten Empfehlungen – gemäß derzeitigen 

Planungen im Frühsommer 2015 – werden je nach Erfordernissen weitere Maßnahmen 

ergriffen, die über die Leistungsvereinbarungen, im Berichtswesen oder eventuell über 

weitere gesetzliche Regelungen Umsetzung finden können. 
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Antwort zu Punkt 6 der Anfrage: 

 

Seit dem vollständigen Inkrafttreten des Universitätsgesetzes 2002 - UG sind die Uni-

versitäten vollrechtsfähige und autonome Einrichtungen. Neben dem Personal- und 

dem Organisationsrecht stellen das Studienrecht und damit die Erlassung der Curricu-

la einen der zentralen Punkte der universitären Autonomie dar. Eine gesetzliche Rege-

lung hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung der Curricula würde der Autonomie der 

Universitäten grundsätzlich widersprechen. 

 

 

Antwort zu Punkt 7 der Anfrage: 

 

In der lehrveranstaltungsfreien Zeit können immer Lehrveranstaltungen und Prüfun-

gen abgehalten werden – insbesondere dann, wenn die Studierenden damit einver-

standen sind. 

 

 

Antwort zu Punkt 11 der Anfrage: 

 

Die verpflichtende Absolvierung einer Studieneingangs- und Orientierungsphase ist bei 

Diplom- und Bachelorstudien, zu denen eine besondere gesetzliche Zulassungsrege-

lung besteht (in diesem Fall § 63  Abs. 1  Z 5 UG), nicht zulässig. Das Bundesministe-

rium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft prüft gerade die Heranziehung ent-

sprechend aufsichtsbehördlicher Maßnahmen. 

 

 

Antwort zu Punkt 12 der Anfrage: 

 

Im Rahmen der vorgesehenen Evaluierung wird auch eine Wirkungsanalyse vorge-

nommen. 
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Antwort zu Punkt 13 der Anfrage: 

 

Mit Rundschreiben vom 30. März 2011 wurde die vom Gesetz klar definierte Lage 

nochmals erläutert und den Universitäten Folgendes mitgeteilt: „Es ist möglich, dass 

die Studierenden parallel zu den Lehrveranstaltungen der Studieneingangs- und Ori-

entierungsphase auch andere Lehrveranstaltungen belegen. Diese parallel besuchten 

Lehrveranstaltungen dürfen allerdings erst dann abgeschlossen werden, wenn die Prü-

fungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase erfolgreich absolviert wurden.“ 

 

 

Antwort zu Punkt 14 der Anfrage: 

 

Die Festlegung von solchen Kriterien sowie die Sicherstellung der Datengrundlagen 

sind Gegenstand der vorgesehenen Evaluierung. 

 

 

Antwort zu Punkt 15 der Anfrage: 

 

Die Aufsicht durch das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

gemäß § 45 UG umfasst die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen einschließlich 

der Satzung (Rechtsaufsicht) durch die Universitäten.  

 

Die Sicherstellung von statistischen Auswertungen bzw. deren zugrunde liegenden 

Daten im Zusammenhang mit der Studieneingangs- und Orientierungsphase geht über 

die rechtlich vorgesehene Datenerhebungs- und Lieferungspflicht für die Universitäten 

hinaus und ist daher keine Thematik für die Ausübung der Rechtsaufsicht. Die Frage 

der Datenerhebung und -lieferung durch die Universitäten wird jedoch Thema der in 

§ 143 Abs. 22 UG gesetzlich normierten Evaluierung der Auswirkungen der Studien-

eingangs- und Orientierungsphase sein. 
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Antwort zu Punkt 16 der Anfrage: 

 

Mit Rundschreiben vom 30. März 2011 wurden alle Universitäten noch einmal auf die 

gesetzliche Vorgabe in § 66 Abs. 1a UG, wonach die Studieneingangs- und Orientie-

rungsphase in jedem Semester (also auch im Sommersemester) anzubieten ist, hin-

gewiesen. 

 

 

 

 

BM Dr. Reinhold Mitterlehner

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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